
a) Einführung einer Separatsammlung
von Sondermüll auf Landesebene;
Sondermüll belastet auf gefährliche
Weise die Luft, wenn er in der Kehricht-
verbrennungsanlage verbrannt wird.
Sondermüll muss daher separat einge-
sammelt und deponiert bzw. wiederver-
wertet werden.

2. Sondermüll
Sondermüll aus Indu-
strie, Gewerbe und Haus-
halten muss auf ange-
messene Weise gesam-
melt werden, damit er
Luft und Gewässer nicht
belastet.

b) Spezialprogramm für Industrien, Ga-
ragenbetriebe, Gastronomie und an-
dere Gewerbebetriebe; )
Der Beseitigung des Abfalls aus Indu-
strie und Gewerbe muss besondere
Aufmerksamkeit geschenkt und die
Durchführung laufend überwacht
werden.

ACHTUNG SONDER MÜLL!
Batteven, Medikamenle Lösungs -
MiHel  Quecksilberthermomeler,
Farben, Allol, Meonröhren &amp;c.
sind Sondeyabfäalle; die auch m
Haushalt anfallen‘: In der Kehrvicht-
Verbrennungsanlage stellen se
Eine grosse Gefahr für die Umwelt
dar, weil gi£koe Schwermekalle
und andere Schadslofle. freige-
selzt werden.

c) Erstellung eines Verwertungskonzep-
tes für Katalysatoren; ;
Die ersten Katalysatoren mit hochgifti-
gem Platin fallen bereits heute und in
Zukunft immer mehr zur Entsorgung an
Dieses Platin darf auf keinen Fall in die
Kehrrichtverbrennungsanlage gelan-
gen. Ein Verwertungskonzept mit even-
tueller einstweiliger Zwischenlagerung
ist dringend und unerlässlich. WOHIN DAMIT ?

ES gibt in ler ganzen Schweiz
momentan keine Sonder muüllcke-
pone, Der eingesammelle Sonder
mull wird zwischengelagert cder
ins. Ausland transporhert. Mit dem
Einbau von Rauchgasreinigungs -
anlagen n den Kehrrichtverbrennungs
anlagen Fallk inskünkhg nach weit
mehr Sonderabfall an

d) Festlegung eines Standortes für eine
Sondermülldeponie in Liechtenstein;
Liechtenstein produziert seit Jahrzehn-
ten Sondermüll, der bislang im Ausland
deponiert wird. Die Deponierung wird
immer schwieriger. Es ist an der Zeit,
nach den jahrelangen Abklärungen ei-
nen Deponiestandort festzulegen.
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